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Reglement für die Gewährung von Schulgelderlass der Elternbeiträge  
an der Musikschule Knonauer Amt 
 
 
1. Kostenanteil Schule / Eltern 
 
Die Schulkosten werden grundsätzlich je zur Hälfte von der Schulgemeinde Kappel am Albis und 
den Eltern übernommen. 

 
2. Gesuche für Schulgelderlass 
 
Die Gesuche für Schulgelderlass sind von den Eltern direkt bei der Musikschule Knonauer Amt 
einzureichen. 
 
Die Gesuche für das  Frühlingssemester sind bis 31. Dezember des Vorjahres,  
diejenigen für das  Herbstsemester sind bis 31. Mai des laufenden Jahres  
  der Musikschule Knonauer Amt einzusenden. 
 
Die Schulpflege entscheidet für die Übernahme von zusätzlicher Kostenbeteiligung nach folgenden 
Richtlinien: 

 
2.1 Grundvoraussetzung 
 
Berechtigt sind in der Regel alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum 
vollendeten 18. Altersjahr, mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde Kappel am Albis. 

 
2.2 Musikalische Grundausbildung 
 
Die Kosten werden zu 100 % von der Schulgemeinde übernommen, da die Musikalische 
Grundausbildung ein fester Bestandteil des Stundenplans ist. 

 
2.3 Finanzielle Unterstützung 
 
Gesuche für Schulgelderlass werden nach folgenden Richtlinien behandelt:  
 
Steuerbares Einkommen Erlass bei Anzahl Kinder an der Musikschule 
 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder und mehr 
Bis CHF 40'000.00 50% 50% 50% 
Bis CHF 50'000.00 30% 40% 50% 
Bis CHF 60'000.00  30% 40% 

 
Ab einem Vermögen von CHF 300'000.00 gibt es keinen Erlass (begründete Ausnahmen sind 
möglich.) 
 
3. Schulgeldkosten 
 
Die Kosten für den Unterricht können dem Tarifblatt der Musikschule Knonauer Amt entnommen 
werden. 
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4. Inkraftsetzung 
 
Die Schulpflege beschliesst an ihrer Sitzung vom 01. März 2016, dass das vorliegende Reglement 
alle bisherigen Reglemente und Richtlinien ersetzt und ab Herbstsemester 2016 in Kraft tritt. 
 
 
Kappel am Albis, 01. März 2016 
Änderung Punkt 2.3. genehmigt Schulpflegesitzung vom 18. November 2025 
 
Primarschulpflege Kappel am Albis 
 


